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Kampagne der Versammlung der Regionen Europas und der Friends of the Earth für GVO-freie Zonen und Regionen

Am 14. September lancierten die Versammlung der Regionen Europas (VRE) und die Friends of the Earth Europe (FOE) im Europäischen Parlament in Straßburg ihre gemeinsame Kampagne zur Erhaltung und Förderung traditioneller Landwirtschaft und herkunftsgeprüfter Produkte in Europa. In der ersten Phase soll diese langfristig angelegte Kampagne traditionelle Nutzpflanzen und Produkte vor den Folgen der Einführung neuer Gentechnologien
, schützen. Hierfür sollen ein europäischer Rechtsrahmen zur Koexistenz traditioneller und transgener Nutzpflanzen und die gesetzliche Anerkennung GVO-freier Zonen und Regionen in Europa durchgesetzt werden.

Die VRE und FOE setzen sich gemeinsam für eine verbindliche EU-Regelung zur Koexistenz ein, die sich an das Gesetz anlehnt, das vor kurzem vom Bundestag,, dem deutschen Parlament, verabschiedet wurde. Im Einzelnen ist Folgendes klar festzulegen:

· Maßnahmen zur biologischen Sicherheit wie zum Beispiel Sicherheitsabstände und ein öffentliches Verzeichnis;

· eine Haftungsregelung, sofern natürliche und biologisch-organische Nutzpflanzen sowie das Saatgut kontaminiert werden, und zwar auf Grundlage des Vorsichts- und des Verursacherprinzips;

· das Recht der Mitgliedstaaten und der regionalen Behörden, Verwendung oder Verkauf von GVO auf dem Binnenmarkt zu untersagen oder einzuschränken, sofern Beweise für ein erhöhtes Risiko einer übermäßigen Verbreitung oder negative Folgen für die Umwelt vorliegen;

· gesetzliche Bestimmungen, damit die Regionen ihre Hoheitsgebiete ganz oder teilweise zu einer GVO-freien Zone bzw. Region erklären können, ohne dass derartige Entscheidungen als Verstoß gegen das Gemeinschaftsprinzip des freien Warenverkehrs zu betrachten sind.

Sie fordern, daß keine neue Ermächtigung für GVO innerhalb des Binnenmarktes ermöglicht werden sollte, bis diese bindenden Richtlinien in der EU in Kraft treten würden.  

Außerdem ersuchen die VRE und die FoEE das Europäische Parlament, die Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission, die Bestimmungen in der EU-Norm (Richtlinie  2001/18/EC) bezüglich der öffentlichen Teilnahme, was die Ermächtigung für GVO angeht, drastisch zu verbessern.  Zur Zeit gibt es im Fall neuer Ermächtigungen von GVO keinen richtigen Beratungsprozeß. Regionale und lokale Behörden, nichtstaatliche Organisationen und die  Öffentlichkeit können Einwände anbringen, aber weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, diese Einwände in Betracht zu ziehen oder sogar darauf zu antworten.  

Außerdem ist der vollständige EU-Ermächtigungsprozeß für GVO sehr undurchsichtig.  Normalerweise ist das einzige Material, das für die Öffentlichkeit vorhanden ist, eine Zusammenfassung des Anwendungsdossiers, das keine wesentliche Informationen enthält, wie Versorgungsstudien, auf der Grundlage -wie biotechnische Unternehmen fordern-, daß ihre Produkte sicher sind.  Ebenso sind die Einwände, die die Mitgliedsstaaten sehr häufig gegen die vorgeschlagene Zustimmung für GVO anbringen, gewöhnlich nicht für die  Öffentlichkeit vorhanden.  

Die VRE und die FOEE drängen das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, demokratischere Kontrollen über den EU-Ermächtigungsprozeß für GVO sicher zu stellen und diesen Entscheidungsprozeß durchsichtiger zu bilden, um ausreichende Informationen für die regionalen und lokalen Behörden, die Zivilgesellschaft und die Bürger zu garantieren.  

Seit 1999 haben sich nahezu 2000 regionale und lokale Gebietskörperschaften in ganz Europa selbst zu GVO-freien Zonen erklärt und stellen damit die europäischen Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt auf den Prüfstand. Diese Bewegung, die anfangs insbesondere in den EU-Agrarländern (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Griechenland, Österreich) auf breite Resonanz stieß, dehnt sich derzeit auf die meisten Mitgliedstaaten aus und ist mittlerweile auch auf europäischer Ebene zu finden
. Durch ihre von Verbrauchern unterstützten Entscheidungen möchten traditionelle Hersteller und Umweltverbände regionale und lokale Gebietskörperschaften auf die durch GVO hervorgerufenen Kontaminierungsrisiken hinweisen. Außerdem sollen dadurch die traditionelle Landwirtschaft sowie biologisch-organische und herkunftsgeprüfte Produkte in ihrem Hoheitsgebiet geschützt werden.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien im Auftrag von Regierungen und unabhängigen Agenturen haben belegt, dass das Risiko einer Ausbreitung von GVO (durch Winde oder Insekten) auf angrenzende natürliche und biologisch-organische Nutzpflanzen tatsächlich äußerst hoch ist. Bei bestimmten auf dem Binnenmarkt zugelassenen GVO können in angrenzenden Gebieten bis zu 40% der natürlichen Nutzpflanzen kontaminiert werden. Maßnahmen mit dem Zweck, solche Verunreinigungen zu vermeiden, könnten laut einer Studie durch das gemeinsame Forschungszentrum der EU Landwirte bis zu 41 % Produktionsgesamtausgaben kosten.  

Die Last der wirtschaftlichen Folgen einer solchen Kontaminierung müssen infolgedessen die Landwirte tragen, deren natürliche oder biologisch-organische Nutzpflanzen auf Grund unzureichender Rechtsvorschriften und Haftungsregelungen geschädigt wurden. Auch wenn die EU die endgültigen Entscheidungen bei der Einführung neuer GVO im Rahmen des Binnenmarktes trifft, gibt es bisher keine EU-Rechtsvorschriften, mit denen die Koexistenz traditioneller und transgener Nutzpflanzen geregelt wird. Auf einzelstaatlicher Ebene hat bisher nur Dänemark (Mai 2004) ein Gesetz für eine Koexistenz erlassen, die Maßnahmen für Landwirte vorsehen, deren traditionelle Nutzpflanzen kontaminiert wurden. In Deutschland befindet sich ein ähnliches Gesetz in einem vorgerückten Stadium. In den meisten EU-Mitgliedstaaten haben lokale und regionale Gebietskörperschaften nicht die entsprechende Gesetzgebungsbefugnis, um in diesem Bereich ihre eigenen Vorschriften zu erlassen.

Infolgedessen hat die Versammlung der Regionen Europas in Anlehnung an die Schlussfolgerungen der Konferenz der Präsidenten und Regionalminister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Bari (Mai 2004) beschlossen, mit Friends of Earth Europe eine gemeinsame Kampagne zu starten, mit der die Zukunft traditioneller Landwirtschaft und herkunftsgeprüfter Produkte in Europa gesichert werden soll.
-------------------------

1985 gegründet, ist die Versammlung der Regionen Europas (VRE) eine politische Organisation der Regionen Europas und deren Interessenvertreterin auf europäischer und internationaler Ebene. Derzeit sind 250 Regionen aus 30 europäischen Ländern und 12 interregionale Organisationen Mitglieder der VRE. Weitere Informationen unter: www.a-v-s.org
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Tel.: +33 3 88 22 74 46; E-Mail: b.thauront@a-e-r.org
Friends of the Earth ist eine Nichtregierungsorganisation und das größte europäische Netzwerk im Bereich Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Hierbei handelt es sich um den europäischen Zweig der Friends of the Earth International, denen 68 nationale Mitgliedsorganisationen und weltweit etwa 5000 lokale Verbände angehören. Weitere Informationen unter: www.foeeurope.org 
Kontaktadresse FOE Europe:

Geert Ritsema, GMO Campaign Coordinator, 

Tel.: +32-2-542 0182, Mobiltelefon: +31-6-290 05 908; E-Mail: geert.ritsema@foeeurope.org
Weitere Informationen unter: Beiträge zur GVO-Problematik auf den Websites der VRE und der FOE: www.a-e-r.org bzw. www.foeeurope.org/GMOs/Index.htm. Lesen Sie dazu das themenspezifische Dossier der VRE "Wie bleibt man eine Region ohne GVO?" – Sommer 2004 sowie den Bericht zur Konferenz “GMOs co-existence or contamination?”, die von den Friends of the Earth Europe, Euro Coop, der Fraktion der Grünen/Freien Europäischen Allianz sowie der Heinrich Böll-Stiftung am 28. Mai 2003 in Brüssel veranstaltet wurde. 
Kampagne der Versammlung der Regionen Europas und der Friends of the Earth Europe

für GVO-freie Zonen und Regionen

Grundsätzliche Anmerkungen zur GVO-Problematik

I- Kontaminierungsrisiken

· Nach einer im Jahr 2002 veröffentlichten Studie der Umweltagentur der EU (EUA tritt die Verunreinigung (Genfluß) durch genetisch veränderte Pflanzen (GV) bis zum Umkreis von vier Kilometern auf.  Die EUA beschreibt den Raps als sehr gefährdete Getreideart für den durch Blütenstaub vermittelten Genfluß und Mais als eine mittel bis höchstgefährdete Getreideart. Die Forschung, die durch das britische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium (Oktober 2003) geführt wird, hat gezeigt, daß Bienen in der Lage sind, Blütenstaub von GV-Pflanzen zu den herkömmlichen weiteren Pflanzen zu verbreiten, sogar schlimmer:  GV-Blütenstaub wurde im Umkreis von 26 km gefunden. 

· Nach einer im Februar 2004 in der Zeitschrift "Nature" veröffentlichten Untersuchung waren 40% aller biologisch-organischen Erzeugnisse, die in Gebieten überprüft wurden, in denen ebenfalls transgene Nutzpflanzen angebaut wurden, mit GVO verunreinigt.

· Des Weiteren haben Forschungsergebnisse des Center for Insect Science (University of Arizona, USA) über BT-Maiskörner belegt, dass die hohe Verbreitung von BT-Toxin unter angrenzenden natürlichen Nutzpflanzen durch Winde und Insekten hervorgerufen wird. Untersuchungen über die Auswirkungen dieser Kontaminierungen haben ergeben, dass BT-Toxin von der nächsten Generation natürlicher Pflanzen erzeugt werden könnte und die Entstehung toxinresistenter Insekten immer wahrscheinlicher wird.

· Umweltschützer sind ebenfalls besorgt über die Auswirkungen genmanipulierter Nutzpflanzen auf die Tierwelt und die Artenvielfalt im Allgemeinen. 

· Im Oktober 2003 haben die Ergebnisse der Farm Scake Evaluations, ein von der britischen Regierung  geführtes Forschungsprojekt, gezeigt, daß die wachsende GV-Rapspflanze und die GV-Rüben der biologischen Vielfalt schaden. In GV-Rübengebieten gab es 60% weniger Unkrautsamen, weniger Schmetterlinge und weniger Bienen im GV-Raps gab es 80% weniger Unkrautsamen und auch weniger Schmetterlinge. 

II-Wirtschaftliche Auswirkungen

· Im Hinblick auf eine gesunde Ernährung "sind die meisten Europäer gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel und betrachten diese als nutzlos und gefährlich für die Gesundheit" (Eurobarometer, März 2003). Tatsächlich gibt es zahlreiche widersprüchliche Studien, zudem sind sich Wissenschaftler bis heute uneinig darüber, ob eine Gesundheitsgefährdung besteht. Infolgedessen sind die Verbraucher von den Vorteilen genmanipulierter Lebensmittel nicht überzeugt und beurteilen diese Frage mit Skepsis und Zurückhaltung. 

· Beeinflusst durch die Verbrauchermeinung sehen auch Landwirte selbst keine wirtschaftlichen Argumente für Investitionen in die neuen Gentechnologien; auf Grund des Verbraucherverhaltens schließen sich die verarbeitende Industrie und der Einzelhandel dieser Haltung an. In Frankreich hat sich der zweitgrößte Bauernverband, die Confédération paysanne, gegen eine unkontrollierte Einführung genmanipulierter Nutzpflanzen ausgesprochen; ebenso empfahl der größte Verband, die FNSEA, größtmögliche Vorsicht walten zu lassen. 

· Eine 2002 veröffentlichte Studie des gemeinsamen Forschungszentrums der EU (JRC) stellt klar, daß die Einführung von GV-Getreiden in die EU zu einem erheblichen Kostenzuwachs bei sowohl organisch als auch herkömmlich anbauenden Landwirten führen würde.  Nach der JRC mag die Koexistenz zwischen GV- und Nicht-GV-Getreide in einer Region technisch möglichs sein, jedoch ist sie ökonomisch schwierig. Sie haben errechnet, daß die Kosten der Koexistenz bis zu 41 % der gegenwärtigen Produktionskosten steigen könnte.  Überwachungs- und Überprüfungstätigkeiten erklären die meisten dieser Kosten.

· Bei einer Kontaminierung natürlicher oder biologisch-organischer Agrarerzeugnisse durch GVO können die Landwirte erhebliche wirtschaftliche Verluste erleiden - insbesondere bei Erzeugnissen, die Kennzeichnungskriterien erfüllen (z.B. biologisch-organische Produkte). In der EU hat bisher nur Dänemark  im Jahr 2004 eine Regelung zur Koexistenz natürlicher und transgener Nutzpflanzen verabschiedet, wobei die gemeinschaftlichen Prinzipien der Vorsicht und des Verursacherprinzips zur Anwendung kommen und Landwirte bei einer Kontaminierung eine Entschädigung erhalten. In Deutschland wurde ein Gesetz zur Koexistenz beim Bundestag (Parlament) im Juni beschlossen., das Leute, die mit GVO in Berührung kommen, für die aus der Verunreinigung resultierenden ökonomischen Schäden verantwortlich macht. Bevor jedoch dieses Gesetz in Kraft treten kann, benötigt es die Zustimmung des Bundesrates, einer zweiten Kammer, der aus Vertretern der 16 deutschen Länder (Staaten) besteht.  Es wird erwartet, daß der Bundesrat über das Gesetz im Herbst von 2004 abstimmen wird. Frankreich hat im Mai 2004 eine Sachverständigengruppe eingerichtet, die zu den durch GVO-Kontaminierung erlittenen wirtschaftlichen Verlusten Stellung beziehen sollte. Dies erfolgte mit Hinblick auf die Einführung von Entschädigungszahlungen für Landwirte, deren Felder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gleichwohl brachte Frankreich hierbei den Wunsch nach Ergreifung gemeinschaftlicher Maßnahmen zum Ausdruck.

II- Gesetzlicher Nachholbedarf

· Auch wenn die EU die endgültigen Entscheidungen bei der Einführung neuer GVO im Rahmen des Binnenmarktes trifft, gibt es bisher keine EU-Rechtsvorschriften, mit denen die Koexistenz traditioneller und transgener Nutzpflanzen geregelt wird. Bis dato kann jeder Mitgliedstaat in diesem Bereich selbst entscheiden, lediglich das deutsche Parlament hat bereits ein angemessenes verbindliches Gesetz zur Koexistenz verabschiedet. Hierdurch werden Hersteller von GVO beziehungsweise Landwirte, die diese anbauen, verpflichtet, wirtschaftliche Schäden an natürlichen Nutzpflanzen durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu verhindern. Ebenso sind hierin Maßnahmen für Landwirte vorgesehen, deren Nutzpflanzen kontaminiert wurden. Darüber hinaus behält sich der deutsche Staat das Recht vor, auf seinem Hoheitsgebiet die Verwendung von GVO zu untersagen, bei denen eine Koexistenz nachweislich unmöglich ist oder ein erhöhtes Risiko einer übermäßigen Verbreitung besteht bzw. negative Auswirkungen auf natürliche, als "Natura 2000" ausgewiesene natürliche Lebensräume zu befürchten sind. In Dänemark wurde eine Kompromissregelung verabschiedet (Mai 2004), die die Schaffung von Mindestabständen und eines Entschädigungsfonds sowie die Möglichkeit beinhaltet (wie in Deutschland), genmanipulierte Nutzpflanzen zu verbieten, sofern Kontaminierungsrisiken nicht auszuschließen sind. 
· In den meisten Ländern haben Regionen und lokale Gebietskörperschaften nicht die entsprechende Gesetzgebungsbefugnis, um in diesem Bereich ihre eigenen Vorschriften zu erlassen. Ihre einzige Möglichkeit besteht darin, Druck auf ihre eigenen Regierungen auszuüben, damit Letztere Gesetze vorlegen und entsprechende Entschädigungsregelungen verabschieden. Seit 1999 haben sich nahezu 2000 regionale und lokale Gebietskörperschaften in ganz Europa selbst zu GVO-freien Zonen erklärt. Dabei haben sie sich für eine Klarstellung der Zuständigkeiten eingesetzt, auch wenn das für einige von ihnen die Durchführung eines Rechtsverfahrens auf nationaler oder europäischer Ebene mit sich bringt (Gemeinschaftsvorschriften zum freien Warenverkehr im Binnenmarkt). Diese Bewegung, die anfangs insbesondere in den EU-Agrarländern (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Griechenland, Österreich) auf breite Resonanz stieß, dehnt sich derzeit auf die meisten Mitgliedstaaten aus und ist mittlerweile auch auf europäischer Ebene aktiv
. Durch ihre von Verbrauchern unterstützten Entscheidungen möchten traditionelle Hersteller und Umweltverbände, regionale und lokale Gebietskörperschaften auf die durch GVO hervorgerufenen Kontaminierungsrisiken hinweisen. Außerdem sollen dadurch die traditionelle Landwirtschaft sowie biologisch-organische und herkunftsgeprüfte Produkte in ihrem Hoheitsgebiet geschützt werden.

· Die einzige Möglichkeit zur Bewahrung der Entscheidungsfreiheit, die bisher den Regionen in Bundesstaaten vorbehalten war, besteht in einer Anrufung des Europäischen Gerichtshofes. Dies hat das Land Oberösterreich getan. Das Land stützte seine Argumentation auf Art. 95.5 des EG-Vertrags, wonach "ein Mitgliedstaat, der es... für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt... einzuführen", dies tun kann, sofern er diese Entscheidung ankündigt und die Gründe zur Einführung solcher Maßnahmen darlegt. Die Verpflichtung für regionale Gebietskörperschaften zur Anrufung des EuGH, um bei derart sensiblen Themen ein Mitspracherecht wahrzunehmen, passt nicht zum Bild einer bürgernahen Europäischen Union, die um das Wohlergehen aller besorgt ist. Die Schaffung eines konstruktiven Dialog zwischen der Europäischen Kommission und den Regionen wäre zweifellos eine bessere Maßnahme.

· Laut Art. 19.3 (c) und 23 der Richtlinie 2001/18/EG, mit der ein Genehmigungsverfahren für die Einführung neuer GVO auf dem europäischen Markt geschaffen wird, haben lokale und regionale Gebietskörperschaften einige äußerst begrenzte Möglichkeiten, um sich der Einführung neuer GVO in einem bestimmten Gebiet zu widersetzen. Ebenso heißt es in Art. 19.3 (c), dass bestimmte Gebiete von diesen Maßnahmen entsprechend ihren "besonderen Ökosystemen/Umweltgegebenheiten" ausgenommen sein können. Ferner sieht Art. 23 vor, dass ein Mitgliedstaat, der neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorbringen kann, die zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht vorlagen, die Verwendung dieser GVO oder deren Vermarktung vorübergehend einschränken bzw. untersagen kann.

· Darüber hinaus ist in der Richtlinie 2001/18/EG, kraft derer GVO auf dem Binnenmarkt verkauft werden dürfen, weder die Anhörung des Europäischen Parlaments noch des Ausschusses der Regionen noch des Wirtschafts- und Sozialausschusses vorgesehen. Hauptentscheidungsträger sind zwar die Mitgliedstaaten, doch wenn diese zu keiner Einigung gelangen, obliegt die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission.

· Die Europäische Kommission hatte im Juli 2003 ihre entschiedene Ablehnung von GVO-freien Zonen bekräftigt und dabei darauf hingewiesen, dass dies den Binnenmarktregelungen entgegenstehe. Tatsächlich ist der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr eine Grundlage des EG-Vertrags, wobei die Europäische Union laut Art. 95 Maßnahmen ergreifen kann, die zum Funktionieren des Binnenmarktes beitragen.

· Im Januar 2004 jedoch brachte die Europäische Kommission eine flexiblere Haltung zum Ausdruck und stellte dabei klar, dass "GVO-freie Zonen möglich sind, sofern die Landwirte dies aus freien Stücken entscheiden" und dass "solche Entscheidungen nur schwer anfechtbar wären, zumal hierbei erhebliche Vorbehalte der Verbraucher sowie wirtschaftliche Überlegungen wie zum Beispiel der Schutz einer lokalen traditionellen Landwirtschaft gegeben wären." Bis jetzt hat die Kommission noch keine Maßnahmen getroffen, um der wachsenden Widerstandsbewegung, die bisweilen sogar zivilen Ungehorsam umfasst, Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil - am 19. Mai hat sie entschieden, das seit 1999 für die Zulassung zur Einführung neuer GVO geltende Moratorium aufzuheben; seit damals wurden zwei neue GVO zum Verkauf freigegeben.

Regional and local authorities taking part in GMO-free zones and regions movement

· European network of GMO-free regions

In a joint declaration of November 2003, 10 European regions (Toscana, Oberösterreich, Aquitaine, País Vasco, Limousin, Marche, Thrace, Salzburg, Schleswig-Holstein, Wales) have asked the European Union to accept that European regions define their own territory or part of it as GM-free areas. Two other regions – Highlands and Burgenland - have since joined the network. The Principado de Asturias region is to join too.

· Regions involved in each country

· Austria
Burgenland, Oberösterreich, Salzburg

Under discussion: Niederösterreich, Steiermark et Tirol (request to the federal government), Kärtnen (in the frame of the Bio Region ALPEN ADRIA)

· Belgium

Vlaanderen (39 municipalities), Wallonie (81 municipalities)

· France,
Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, as well as 5 departments (Alpes de Haute Provence, Gers Côte D'Or, Dordogne, Creuse) and about 1250 municipalities. 
Under discussion: Bretagne; Alsace and La Réunion have started to work on the issue.
· Denmark 

The new legislation has partially solved the problems.

· Croatia

Istria

· Germany
Schleswig-Holstein but the new regulation (June 2004) has answered to the German Länder’s demands. 
· Greece
53 prefectures out of 54

· Hungary : 

31 municipalities, 

Trans-boundary GM-free region: Pannonien, including 23 Austrian, 12 Hungarian and 10 Slovakian municipalities (under discussion)

· Ireland
Westmeath

· Italy

Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria and more than 500 towns 

· Lithuania:

Regions have started to work on the issue

· Slovenia :

(in the frame of the Bio Region ALPEN ADRIA)

· Portugal: 
Algarve region

· Spain 
Pais Vasco, Principado de Asturias, Andalucia 
Under discussion: Cataluña, Castilla la Mancha and Balears.

· Switzerland: 
Canton Ticino. (Canton de Vaud and Jura in discussion)
· United Kingdom

Wales, Scotland (Highlands), England (44 regional and local authorities such as Cornwal, Cumbria, Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire county councils).

NB. In the Bio-region ALPEN ADRIA, which covers Slovenia, the Austrian provinces of Kärtnen and Steiermark, and the Italian regions of Friuli-Venezia Giulia and Veneto, the chairmen of organic producers associations lead a campaign to declare the Region GMO-free.

� Weitere Informationen: "Grundsätzliche Anmerkungen zur GVO-Problematik" und das themenspezifische Dossier der GVO "Wie bleibt man eine Region ohne GVO?", abrufbar unter der VER-Website � HYPERLINK "http://www.a-e-r.org" ��www.a-e-r.org�.


� Die Öffentlichkeit kann gewöhnlich den Antrag eines Unternehmens, das beispielsweise die Zulassung zum Verkauf genmanipulierter Samen beantragt, nur in einer Zusammenfassung einsehen. Grundlegende Informationen (wie z.B. die Ergebnisse von Tests zur Bestimmung der Auswirkungen auf die Gesundheit) werden von Unternehmen und Behörden oft unter Verschluss gehalten. 





� Eine Liste lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, die sich der Initiative für GVO-freie Zonen und Regionen angeschlossen haben, ist auf der VRE-Website unter � HYPERLINK "http://www.a-e-r.org" ��www.a-e-r.org� oder der FOE Europe-Datenbank unter � HYPERLINK "http://www.foeeurope.org/GMOs/gmofree/" ��http://www.foeeurope.org/GMOs/gmofree/� abrufbar.





� Eine Liste lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, die sich der Initiative für GVO-freie Zonen und Regionen angeschlossen haben, ist auf der VRE-Website unter � HYPERLINK "http://www.a-e-r.org" ��www.a-e-r.org� abrufbar.
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